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Bayern 

Am 1.1.2008 traten die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.08.2007, (inzwischen geändert am 31.07.2008) sowie die entsprechend angepasste Bauvorla-
genverordnung vom 10.11.2007 (BauVorlV) in Kraft. 
 

Brandschutzspezifische Angaben und Anforderungen müssen nach § 11 Abs. 1 BauVorlV in den 
Bauzeichnungen enthalten sein. Soweit dort keine speziellen Eintragungen enthalten sind, gelten 
die Bestimmungen der BayBO und ggf. der zugehörigen Verordnungen.  
Abweichungen müssen nach Art. 63 BayBO - außer bei Sonderbauten - eigens beantragt werden. 
Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4, ausgenommen Sonderbauten sowie Mittel- und Großgaragen, 
muss der Brandschutznachweis von einem in die Liste einer Kammer eingetragenen Fachplaner er-
stellt sein (Art. 62 Abs.2 Satz 3 BayBO).  
Bei Sonderbauten, bei Mittel- und Großgaragen sowie bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 wird der 
Brandschutznachweis bauaufsichtlich geprüft oder er muss durch einen Prüfsachverständigen be-
scheinigt sein (Art. 62 Abs. 3 Satz 3 BayBO). 
 

Eine Übersicht der brandschutztechnischen Anforderungen nach der BayBO-2008 enthält die Anla-
ge 1 dieser Technischen Mitteilung. Spezielle Anforderungen an den Brandschutznachweis werden 
darüber hinaus in folgenden Richtlinien und Verordnungen geregelt: 

 
·  Bauvorlagenverordnung (BauVorlV) vom 10.11.2007, in Kraft getreten am 01.01.2008 

 

·  Beherbergungsstättenverordnung (BStättV) vom 2.07.2007, in Kraft getreten am 
01.09.2007 

 

·  Feuerungsanlagenverordnung (FeuV) vom 11.11.2007, in Kraft getreten am 01.01.2008 
 

·  Garagen und Stellplatzverordnung (GaStellV) vom 30.11.1993, geä. am 29.11.2007, in 
Kraft getreten am 01.01.2008 

 

·  Prüfsachverständigenverordnung (PrüfVBau) vom 29.11.2007, in Kraft getreten am 
01.01.2008 

 

·  Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung (SPrüfV) vom 3.08.2001 in der Fassung ab 01.01.2008 
 

·  Verkaufsstättenverordnung (VkV) vom 06.11.1997, geä. am 29.11.2007, in Kraft getreten 
am 01.01.2008 

 

·  Versammlungsstättenverordnung (VStättV) vom 02.11.2007, in Kraft getreten am 
01.01.2008 

 

·  Zuständigkeitsverordnung im Bauwesen (ZustVBau) vom 05.07.1994, geä. am 29.11.2007, 
in Kraft getr. am 01.01.2008 
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·  Richtlinien über die bauaufsichtliche Behandlung von Hochhäusern - Fassung Oktober 
1982. Bekanntmachung des BayStMI vom 25. Mai 1983 (MABI Nr. 18 vom 1.8.1983); 
bzw. Muster-Richtlinie über den Bau und Betrieb von Hochhäusern (Muster-Hochhaus-
Richtlinie - MHHR), Fassung April 2008 

 
·  Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende 

Bauteile in Holzbauweise –  M-HFHHolzR (Fassung Juli 2004) 
 
Die Texte der derzeit geltenden Verordnungen können zum Teil auf der Internetseite des BayStMdI 
unter http://www.stmi.bayern.de/bauen/baurecht/baurecht/  heruntergeladen werden. 

 
 
 
 
 
Nordrhein-Westfalen 

Die Prüfung der Nachweise über die Feuerwiderstandsklasse der tragenden Bauteile (statisch-
konstruktiver Brandschutz) erfolgt im Rahmen der bautechnischen Prüfung im hoheitlichen Verfah-
ren nur bei besonderer Beauftragung durch die untere Bauaufsichtsbehörde. Bei bautechnischen 
Prüfungen nach SV-VO im Sachverständigenverfahren entsprechend § 12 SV-VO ist stets die Prü-
fung des statisch konstruktiven Brandschutzes vorgesehen. 

Die Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse tragender Bauteile sind - entsprechend den Re-
gelungen § 4 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO) vom 06.12. 
1995 geändert durch Verordnung vom 20.02.2000 - durch den Entwurfsverfasser in die Bauan-
tragszeichnungen einzutragen. 
 

Spezielle Anforderungen an den Brandschutz werden für „kleine“ Sonderbauten nach § 54 BauO 
NRW in Sonderbauverordnungen geregelt. 

Für Sonderbauten nach § 68 Abs.1 BauO NRW richten sich die Anforderungen an die Feuerwider-
standsklasse nach dem mit den Bauantragszeichnungen anzuforderndem Brandschutzkonzept. 

Das vorgelegte Brandschutzkonzept muss im Zuge der Baugenehmigung von der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde geprüft und genehmigt werden. Ergeben sich Änderungen, hat der Entwurfs-
verfasser oder der Bauherr in Anlehnung an § 7 Bauprüfverordnung i.V. mit Nr. 7.1 und 8.3 Satz 3 
der VVBauprüfVO dafür zu sorgen, dass die Bauvorlagen bezüglich ihres Planungs- und Genehmi-
gungsstandes mit den geprüften Unterlagen übereinstimmen.  

Werden keine Angaben in den Bauantragsunterlagen zu den notwendigen Feuerwiderstandsklas-
sen der tragenden Bauteile gemacht, so ist im Prüfbericht zu vermerken, auf welcher Grundlage 
der Nachweis der Feuerwiderstandsklasse geführt und geprüft wurde. Wird kein Nachweis über die 
Feuerwiderstandklasse der tragenden Bauteile geführt, so ist dies im Prüfbericht zu vermerken. Ei-
ne Bescheinigung nach § 12 Abs.1 SV-VO ist in diesen Fällen nicht vorgesehen. 
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